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anderen. Die gegebene Stelle für den etwa erforderlichen Ansgleich
ist das Kriegsernährungsamt.

Im übrigen wird die sachverständige Beratung sowohl des
Kriegsernährungsamtes wie des in diesen Fragen nunmehr eben¬
falls mitsprechenden Kriegsamtes durch den zu gemeinsamer Mit¬
arbeit bei beiden Ämtern bestimmten „Ausschuß zur Förde¬
rung der Landwirtschaft" gewährleistet. Dieser Aus¬
schuß, der im Dezember -1916 ins Leben getreten ist, besteht aus
Vertretern der hauptsächlichsten landwirtschaftlichen Körperschaften.
Endlich sind die durch Staatsministerialbeschluß vom 3. Januar
1917 in Preußen ins Leben gerufenen „K r i e g s w i r t s ch a f t s -
ämter" zu nennen. Diese Ämter werden für jede Provinz ge¬
bildet. Vorsitzender ist jeweilig ein vom Kriegsamt ernannter
Offizier, der mit landwirtschaftlichen Angelegenheiten genau ver¬
traut ist; Mitglieder sind zwei vom Oberpräsidenten ernannte höhere
Verwaltungsbeamte, je ein Vertreter der Eisenbahndirektionen, zu
deren Bereich die Provinz gehört, sechs von der Landwirtschafts¬
kammer zu benennende Landwirte und ein Veterinär. Das Kriegs¬
wirtschaftsamt hat innerhalb der Provinz die landwirtschaftliche
Produktion zu unterstützen und zu fördern und zwar bezüglich der
Beschaffung und nötigenfalls militärischen Zurückstellung von Be¬
triebsleitern und Arbeitern, Beschaffung von Arbeitspferden sowie
von Maschinen und Betriebsmitteln (Kohlen, Benzol usw.), Für¬
sorge für restlose Bestellung der Felder, Fürsorge für Einbringung
der Ernte. Dabei sollen sie durch K r e i s w i r t s ch a f is¬
st e I l e n Fühlung nach unten gewinnen. Sie bilden die natürliche
Vermittlung zwischen den Staatsbehörden und der Landwirtschaft
selbst, werden von oben als ausführendes Organ, von unten als
Vertrauensstelle angesehen werden können. Im Rahmen der all¬
gemeinen Wirtschafts- und insbesondere Kriegswirtschaftspolitik des
Staates werden sie die verantwortlichen örtlichen Träger wenigstens
eines Teils der Produktionsförderungspolitik im Sinne der folgenden
Ausführungen zu sein haben.

Was ist nun das Wesen dieser Förderungs-
Politik? Wir können vielleicht vier Gruppen einschlägiger
Maßnahnien unterscheiden, die einander durchaus nicht immer aus¬
schließen, sondern in der Regel einander ergänzen. Diese Gruppen
können wir bezeichnen als

1. allgemeine Förderungsmaßnahmen,
2. Förderung durch Preislenkung,
3. Förderung durch Begünstigung in der Wirtschaft,
4. geistige Förderung.
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